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(Übersetzung)
Konvention

zur Errichtung einer internationalen Organisation 
für das gesetzliche Meßwesen

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESER KONVENTION IN 
DEM WUNSCH, die durch Verwendung von Meßinstrumen
ten entstehenden technischen und verwaltungsmäßigen Pro
bleme auf internationaler Ebene zu lösen, und

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß zur Erreichung dieses Zieles 
eine Koordinierung ihrer Bemühungen wichtig ist,

HABEN VEREINBART, eine internationale Organisation 
für das gesetzliche Meßwesen nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu gründen:

T e i l  I
*

Zweck der Organisation

Artikel I
Es wird eine internationale Organisation für das gesetzliche 

Meßwesen errichtet.
Aufgabe der Organisation ist es,

' 1. eine Zentralstelle zu schaffen für Dokumentation und 
information
— einerseits über die verschiedenen staatlichen Stellen, 

die sich mit der Prüfung und Überwachung von Meß
instrumenten befassen, welche gegenwärtig oder künf
tig einer gesetzlichen Regelung unterliegen;

— andererseits über die genannten Meßinstrumente unter 
dem Gesichtspunkt ihres Entwurfs, ihres Baues und 
ihrer Verwendung;

2. die Texte der in den einzelnen Staaten geltenden, gesetz
lichen Vorschriften über Meßinstrumente und ihre Ver
wendung samt allen zum vollkommenen Verständnis die
ser Vorschriften erforderlichen, auf dem Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht dieser Staaten beruhenden Erläuterun
gen zu übersetzen und herauszugeben;

3. die allgemeinen Grundsätze des gesetzlichen Meßwesens 
festzulegen;

4. im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Methoden und 
Regelungen die Probleme der Gesetzgebung und Nor
mung auf dem Gebiet des gesetzlichen Meßwesens, deren 
Lösung von internationaler Bedeutung ist, zu untersuchen;

5. ein Muster eines Gesetz- und Verordnungsentwurfes über 
Meßinstrumente und ihre Verwendung auszuarbeiten;

6. einen konkreten Organisationsplan einer Musterdienst
stelle für die Prüfung und Überwachung von Meßinstru
menten auszuarbeiten;

7. die erforderlichen und ausreichenden Merkmale und 
Eigenschaften festzulegen, denen die Meßinstrumente ent
sprechen müssen, damit sie von den Mitgliedstaaten ge
nehmigt und zur Verwendung auf internationaler Ebene 
empfohlen werden können;

8. die Beziehungen zwischen den Eichbehörden oder den 
sonstigen für das gesetzliche Meßwesen zuständigen Stel
len der einzelnen Mitgliedstaaten der Organisation zu 
fördern.

T e i 1 II 
Aufbaü der Organisation

Artikel II
Mitglieder der Organisation sind die Vertragsstaaten dieser 

Konvention.

Artikel III
Die Organisation umfaßt

— eine internationale Konferenz für das gesetzliche Meß
wesen,

— einen internationalen Ausschuß für das gesetzliche Meß
wesen,

— ein internationales Büro für das gesetzliche Meßwesen, 
die nachstehend behandelt sind.

Die internationale Konferenz für das gesetzliche Meßwesen

Artikel IV
Aufgabe der Konferenz ist es,

1. die mit den Zielen der Organisation zusammenhängenden 
Fragen zu untersuchen und alle diesbezüglichen Be
schlüsse zu fassen;

2. für die Einsetzung der leitenden Organe zu sorgen, deren 
Aufgabe es ist, die Arbeiten der Organisation auszufüh
ren sowie die Mitglieder des Ausschusses zu wählen oder 
ihre Zuwahl zu bestätigen;

3. diö Berichte zu prüfen und zu genehmigen, welche die 
verschiedenen gemäß dieser Konvention geschaffenen Or
gane für das gesetzliche Meßwesen als Ergebnis ihrer Ar
beiten vorlegen.

Alle Fragen, welche die innere Gesetzgebung und Verwal
tung eines Einzelstaates berühren, sind der Zuständigkeit der 
Konferenz entzogen, es sei denn, daß der betreffende Staat 
ausdrücklich ein gegenteiliges Ersuchen stellt.

Artikel V
Die Vertragsstaaten dieser Konvention gehören der Konfe

renz als ordentliche Mitglieder an; sie sind in ihr gemäß Arti
kel VII vertreten und sind durch die in dieser Konvention 
festgelegten Verpflichtungen gebunden.

Außer den ordentlichen Mitgliedern können der Konferenz 
als korrespondierende Mitglieder angehören:
1. Staaten oder Hoheitsgebiete, die noch nicht Vertragspar

teien der Konvention sein können oder wollen;
2. internationale Vereinigungen, deren Tätigkeit derjenigen 

der Organisation verwandt ist.
Die korrespondierenden Mitglieder sind in der Konferenz 

nicht vertreten; sie können jedoch Beobachter mit lediglich 
beratender Stimme in diese entsenden. Sie brauchen keine 
Mitgliedsbeiträge zu zahlen, tragen jedoch die Kosten für 
auf ihren Wunsch geleistete Dienste sowie für den Bezug der 
Veröffentlichungen der Organisation.

Artikel VI
- Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, der Konferenz alle 

in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen zu liefern, die nach 
ihrer Auffassung geeignet sind, der Organisation die Durch
führung der ihr obliegenden Aufgaben zu ermöglichen.

Artikel VII
Die Mitgliedstaaten delegieren zu den Tagungen der Kon

ferenz höchstens drei offizielle Vertreter. Soweit möglich, soll 
einer von diesen in seinem Land eine diensttuende Amtsper
son der Eichbehörde oder einer anderen für das gesetzliche 
Meßwesen zuständigen Stelle sein.

Nur einer von ihnen ist stimmberechtigt.
Diese Delegierten bedürfen keiner „Vollmachten“, es sei 

denn, daß der Ausschuß in Ausnahmefällen und im Hinblick 
auf bestimmte Fragen darum ersucht.


